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(2) Der Gewahrsam ist unverzüglich äufzuheben, 
wenn der Grund dafür weggefallen ist. Er darf die 
Dauer von 24 Stunden nicht überschreiten.

(3) Den in Gewahrsam genommenen Personen können 
die dadurch entstandenen Kosten auferlegt werden.

§16
Durchsetzung von Maßnahmen 

der Deutschen Volkspolizei
(1) Wird den von der Deutschen Volkspolizei auf der 

Grundlage dieses Gesetzes angeordneten Maßnahmen 
nicht nachgekommen, können sie im Wege der Ersatz
vornahme auf Kosten des Verantwortlichen durchge
führt werden.

(2) Wird der Deutschen Volkspolizei bei der Aus
übung ihrer Befugnisse Widerstand entgegengesetzt 
oder werden von ihr angeordnete Maßnahmen, deren 
Durchführung unerläßlich ist, behindert oder nicht be
folgt, ist die körperliche Einwirkung zulässig, wenn 
andere Mittel nicht ausreichen, um ernste Auswirkun
gen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu ver
hindern. Die Anwendung von Hilfsmitteln ist nur ge
stattet zur Abwehr von Gewalttätigkeiten, Verhinde
rung von Fluchtversuchen oder wenn die körperliche 
Einwirkung nicht zum Erfolg führt. Es sind dabei die
jenigen Mittel anzuwenden, die im Verhältnis zur Art 
und Schwere der Rechtsverletzung und des Wider
standes stehen. Die körperliche Einwirkung und die 
Anwendung von Hilfsmitteln ist nur so lange zulässig, 
bis der Zweck der Maßnahme erreicht ist.

§17
Anwendung von Schußwaffen

(1) Schußwaffen dürfen nur im äußersten Falle an
gewendet werden, wenn andere Maßnahmen der kör
perlichen Einwirkung ohne oder mit Hilfsmitteln er
folglos blieben oder offensichtlich keinen Erfolg ver
sprechen. Die Anwendung von Schußwaffen gegen 
Personen ist erst dann zulässig, wenn durch Waffen
wirkung gegen Sachen der Zweck nicht erreicht wird.

(2) Die Anwendung von Schußwaffen ist gerechtfer
tigt:

a) um die unmittelbar bevorstehende Ausführung
oder die Fortsetzung einer Straftat zu verhindern,
die sich den Umständen nach als ein
— Verbrechen gegen die Souveränität der Deut

schen Demokratischen Republik, den Frieden, 
die Menschlichkeit und die Menschenrechte

— Verbrechen gegen die Deutsche Demokratische 
Republik

— Verbrechen gegen die Persönlichkeit
— Verbrechen gegen die allgemeine Sicherheit 

oder gegen die staatliche Ordnung oder
— anderes Verbrechen, das insbesondere unter 

Anwendung von Schußwaffen oder Sprengmit
teln begangen werden soll oder ausgeführt wird,

darstellt
b) zur Verhinderung der Flucht oder zur Wieder

ergreifung von Personen
— die eines Verbrechens dringend verdächtig 

sind oder wegen eines Verbrechens feslgenom- 
men oder verhaftet wurden

— die eines Vergehens dringend verdächtig sind, 
wegen eines Vergehens festgenommen, verhaf

tet oder zu einer Strafe mit Freiheitsentzug 
verurteilt wurden und wenn Anhaltspunkte 
vorliegen, daß von Schußwaffen oder Spreng
mitteln Gebrauch gemacht oder in anderer 
Weise die Flucht mittels Gewalt oder tätlichen 
Angriffs gegen die mit der Durchführung der 
Festnahme, Verhaftung, Bewachung oder Be
aufsichtigung Beauftragten durchgeführt wird 
oder daß die Flucht gemeinschaftlich begangen 
wird

— die zu einer Strafe mit Freiheitsentzug verur
teilt und in die strenge oder allgemeine Voll
zugsart eingewiesen wurden

c) gegen Personen, die wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens Festgenommene, Verhaftete oder zu 
einer Strafe mit Freiheitsentzug Verurteilte mit 
Gewalt zu befreien versuchen oder dabei behilf
lich sind.

(3) Die Anwendung von Schußwaffen ist durch Zu
ruf oder Abgabe eines Warnschusses anzukündigen, so
fern nicht die unmittelbar bevorstehende Gefahr nur 
durch die gezielte Anwendung der Schußwaffe verhin
dert oder beseitigt werden kann.

(4) Bei der Anwendung von Schußwaffen ist das 
Leben der Person nach Möglichkeit zu schonen. Ver
letzten ist unter Beachtung der notwendigen Sicher
heitsmaßnahmen Erste Hilfe zu erweisen, sofern es 
die Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme zuläßt.

(5) Die Anwendung von Schußwaffen gegen Personen, 
die sich dem äußeren Eindruck nach im Kindesalter be
finden, ist unzulässig. Das gleiche gilt, wenn unbetei
ligte Personen gefährdet werden können. Gegen Ju
gendliche und weibliche Personen sind nach Möglich
keit Schußwaffen nicht anzuwenden.

(6) Die Anwendung von Schußwaffen regelt sich im 
einzelnen nach der vom Minister des Innern und Chef 
der Deutschen Volkspolizei zu erlassenden Schußwaffen
gebrauchsbestimmung.

DRITTER TEIL 

Entschädigung und Rechtsmittel

§ 18 
Entschädigung

(1) Personen, die bei der Unterstützung der Deutschen 
Volkspolizei Schaden erleiden, erhalten Schadensersatz. 
Das gilt nicht, wenn sie zur Mithilfe bei der, Beseitigung 
der von ihnen verursachten Störung hinzugezogen 
wurden.

(2) Der Umfang des Schadensersatzes regelt sich nach 
den geltenden Bestimmungen.

§19
Rechtsmittel

(1) Gegen die nach diesem Gesetz getroffenen Maß
nahmen der Deutschen Volkspolizei ist die Beschwerde 
zulässig.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 
14 Tagen, nachdem der Beschwerdegrund bekannt 
wurde, bei der Dienststelle der Deutschen Volkspolizei 
schriftlich oder mündlich einzulegen, die die Maß
nahme getroffen hat.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
Hiervon können Ausnahmen gewährt werden.


